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Beschreibung

[0001] Die herkömmliche Lastabtragung der Trag-
schale eines Dämmstoffkoffers bei der Errichtung 
bzw. Sanierung von Gebäudewänden und -dächern 
erfolgt mittels Riegelgefachelösung. Die hierbei ver-
wendeten Träger bilden aufgrund der großen Kon-
taktfläche zum Untergrund Wärmebrücken, die den 
U-Wert beeinträchtigen. Zudem besteht nur eine ein-
geschränkte Tiefenvariabilität innerhalb der durch die 
Hersteller vorgegebenen Fertigmaße.

[0002] Durch die im Schutzanspruch 1 angegebene 
Erfindung wird ein Dämmstoffkoffer ausgebildet, des-
sen Tragschale nur punktweise an der Tragkonstruk-
tion aufgehängt bzw. abgestützt ist. Wärmebrücken, 
die durch die erforderliche Lastabtragung an die 
Tragkonstruktion durch Träger oder sonstige Unter-
konstruktionen entstehen, werden somit reduziert 
und dadurch der U-Wert verbessert.

[0003] Die Lastabtragung erfolgt über Konsolen 
(Schutzanspruch 2 und 3), die nach statisch optimier-
ter Kontur und statisch optimiertem Raster angeord-
net werden und mit der Tragkonstruktion kraftschlüs-
sig verbunden werden. Die Konsole nach Schutzan-
spruch 2 besteht aus drei miteinander verbundenen 
Flächen. Eine Fläche bildet ein rechtwinkliges Drei-
eck (1), die zweite Fläche bildet ein Trapez (2) und 
die dritte Fläche bildet ebenfalls ein Trapez (3). Auf 
einer Kathete des rechtwinkligen Dreiecks (1) liegt 
die Fläche des einen Trapezes (2) auf, wobei die Ka-
thete des rechtwinkligen Dreiecks die längere der pa-
rallelen Seiten des Trapezes mittig teilt. Auf der ande-
ren Kathete des rechtwinkligen Dreiecks liegt die Flä-
che des anderen Trapezes (3) auf, wobei die Kathete 
des rechtwinkligen Dreiecks die längere der paralle-
len Seiten des Trapezes mittig teilt. Die beiden lan-
gen Seiten der beiden Trapeze [(2) und (3)] stossen 
plan aneinander und bilden einen rechten Winkel. Die 
Fläche eines Trapezes (3) wird mit der Tragkonstruk-
tion verbunden. Das andere Trapez (2) bildet eine 
rechtwinklige Ebene zur Tragkonstruktion.

[0004] Alternativ zu der Konsolenform nach Schutz-
anspruch 2 kann die Konsole auch aus anderen Flä-
chenformen mit statisch optimierter Kontur bestehen 
(Schutzanspruch 3): Diese andere Konsolenform be-
steht aus 2 miteinander verbundenen Flächen, die 
zueinander einen rechten Winkel bilden, wobei eine 
dieser Flächen mit der Tragkonstruktion kraftschlüs-
sig verbunden wird und auf die andere Fläche ein ho-
rizontal oder vertikal verlaufender Tragriegel aufge-
legt wird und diese beiden Flächen durch eine mit 
diesen verbundene rechtwinklige Fläche abgestützt 
werden.

[0005] Anschliessend wird der Tragriegel (4) bündig 
mit dem Konsolende in der exakt ebenen Fassaden-
position horizontal oder vertikal montiert (Schutzan-

spruch 4). Die Achsteilung dieser Tragriegel richtet 
sich nach den geforderten Stützweiten der äusseren 
Kofferbekleidung sowie den statischen Anforderun-
gen an die Fassade bzw. das Dach. Die Verbindung 
des Riegels mit der Konsole erfolgt über eine die 
Konsole durchdringende Verschraubung in den Rie-
gel. Die Tragriegel nehmen eine den individuellen 
Anforderungen entsprechende Deckelplatte auf.

[0006] Der entstandene Hohlraum zwischen Trag-
konstruktion und (systemvariablem) Kofferdeckel 
wird mit Dämmstoffmaterial befüllt.

[0007] Abschliessend wird ggf. die Konterlattung mit 
vorgehängter hinterlüfteter Bekleidung oder alterna-
tiv der Aussenputz angebracht. bzw. bei Dachbautei-
len die entsprechende Eindeckung.

[0008] Die im Schutzanspruch 1 angegebene Erfin-
dung erfasst alle relevanten Anschlüsse wie Aussen- 
und Innenecken, Sockel, Trauf- und Fensteran-
schlüsse sowie alle Arten von Bauteildurchdringun-
gen, ohne die Struktur des Systems zu verlassen. 
Sonderanforderungen lassen sich einfach in das 
System einbinden. Berücksichtigung im Dachbereich 
finden alle relevanten Anschlüsse, wie Trauf-, First- 
u. Ortgangausbildung sowie Punktauflager für Kol-
lektoren etc.  Aufwendige Unterkonstruktionen im Be-
reich von integrierten Verschattungen, Rolladenkäs-
ten etc. können entfallen und werden durch einfache, 
variable, wärmebrückenminimierte Lösungen ersetzt.

[0009] Die im Schutzanspruch 2 beschriebene Kon-
sole ist in den Fig. 1 bis Fig. 7 dargestellt.

[0010] Fig. 1 zeigt die Ansicht von oben. Fig. 2 zeigt 
die Ansicht rechts-vorne-von oben. Fig. 3 zeigt die 
Ansicht rechts-vorne-von unten. Fig. 4 zeigt die An-
sicht vorne. Fig. 5 zeigt das Profil von links. Die 
Fig. 6 und Fig. 7 zeigen die Konsole in dreidimensio-
naler Darstellung. Die Fig. 6 zeigt die Konsole mit 
bündig aufgelegtem Tragriegel (4), wobei dieser hori-
zontal verläuft. Fig. 7 zeigt die Konsole mit bündig 
aufgelegtem Tragriegel (4), wobei dieser vertikal ver-
läuft.

Schutzansprüche

1.  Punktförmige und tiefenvariable Lastabtra-
gung der Tragschale eines Dämmstoffkoffers mit ho-
rizontal oder vertikal verlaufenden Tragriegeln auf 
maßhaltigen Tragkonstruktionen bei der Errichtung 
bzw. Sanierung von Gebäudewänden und -dächern, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Tragschale des 
Dämmstoffkoffers nur punktweise an der Tragkon-
struktion mittels tiefenvariabler Konsolen, die nach 
statisch optimierter Kontur und statisch optimiertem 
Raster angeordnet werden, aufgehängt bzw. abge-
stützt wird.
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2.  Konsole nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Konsole aus drei miteinander verbundenen 
Flächen besteht,  
wovon eine Fläche ein rechtwinkliges Dreieck bildet 
(1),  
die zweite Fläche ein Trapez (2) bildet  
und die dritte Fläche ein Trapez (3) bildet  
und diese drei Flächen so miteinander verbunden 
sind,  
dass auf einer Kathete des rechtwinkligen Dreiecks 
(1) die Fläche des einen Trapezes (2) aufliegt, wobei 
die Kathete des rechtwinkligen Dreiecks die längere 
der parallelen Seiten des Trapezes (2) mittig teilt  
und auf der anderen Kathete des rechtwinkligen Drei-
ecks (1) die Fläche des anderen Trapezes (3) liegt, 
wobei die Kathete des rechtwinkligen Dreiecks die 
längere der parallelen Seiten des Trapezes mittig teilt  
und die langen Seiten der beiden Trapeze [(2) und 
(3)] plan aneinander stossen und einen rechten Win-
kel bilden  
und die Fläche des einen Trapezes (3) mit der Trag-
konstruktion verbunden wird  
und die Fläche des anderen Trapezes (2) zur Trag-
konstruktion eine rechtwinklige Ebene bildet.

3.  Konsole nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass 2 miteinander verbundene Flächen 
zueinander einen rechten Winkel bilden, wobei eine 
dieser Flächen mit der Tragkonstruktion kraftschlüs-
sig verbunden wird und die andere Fläche als Aufla-
ge für einen horizontal oder vertikal verlaufenden 
Tragriegel dient und diese beiden Flächen durch eine 
mit diesen verbundene rechtwinklige Fläche abge-
stützt werden.

4.  Horizontal oder vertikal verlaufende Tragriegel 
(4) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
diese auf der nicht mit der Tragkonstruktion verbun-
denen Konsolenfläche bündig aufliegen und ver-
schraubt sind und auf diesen Tragriegeln die Deckel-
platte des Dämmstoffkoffers befestigt wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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